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Aufgrund von § 104 Abs. 1 des Beamtengesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen (LBG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234), zuletzt gedndert durch Artikel
| des Gesetzes vom 12. Dezember2000 (GV. NRW. S. 746 / SGV. NRW. 2030), werden fir die
dienstliche Beurteilung der beamteten Beschaftigten folgende Beurteilungsrichtlinien (BRL) er-
lassen:

1
Zielgruppe

Diese Richtlinien gelten mit Ausnahme der Beschéaftigten bei den Bezirksregierungen
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- fir die Beamtinnen und Beamten im Geschaftsbereich des Ministeriums flir Arbeit und Soziales,
Qualifikation und Technologie sowie

- fir Angestellte gem. Nr. 3.2.5 dieser Richtlinien.

2
Ziel der dienstlichen Beurteilung

Untereinander vergleichbare Beurteilungen sollen es dem Dienstherrn bzw. dem Arbeitgeber er-
maoglichen, Entscheidungen Uber die Verwendung der Beschaftigten, ihr dienstliches Fortkom-
men und Uber Beférderungen, am Grundsatz der Bestenauslese auszurichten.

Die Beurteilung spiegelt das Leistungs-, Befahigungs- und Eignungsbild wider, das die Vorge-
setzten innerhalb des Beurteilungszeitraumes gewonnen und zu vermitteln haben.

Es ist dauernde Aufgabe aller Vorgesetzten, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Arbeits-
Ziele sowie Probleme der Zusammenarbeit und der Leistung zu erdrtern. Dabei ist herauszustel-
len, wo sie Starken haben und wo Kritik notwendig ist, und es soll aufgezeigt werden, wie etwa
noch vorhandene Mangel behoben und Leistungen verbessert werden kdnnen; das gilt insbe-
sondere bei Beamtinnen und Beamten auf Probe, die sich noch in der Probezeit befinden.

Telearbeit, Heimarbeit oder andere Arbeitszeitmodelle sowie die Tatigkeit als Gleichstellungsbe-
auftragte durfen sich nicht nachteilig auf die dienstliche Beurteilung auswirken. Eine durch Teil-
zeit oder Freistellung (z.B. Tatigkeit in Personal- und Schwerbehindertenvertretungen) bedingte
Verringerung der Arbeitsmenge darf die Beurteilung nicht negativ beeinflussen.

Bei der Beurteilung von Beschaftigten mit Vorgesetzteneigenschaften ist neben der fachlichen

Leistung ihre Fihrungskompetenz zu bewerten. Dabei ist u.a. zu berticksichtigen, ob sie regel-

maBige Mitarbeitergesprache gefuhrt, Zielvereinbarungen getroffen, die Frauenférderpléane und
das Schwerbehindertengesetz beachtet haben. Die Erflillung des Gleichstellungsauftrages und

die Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes sind ebenfalls beurteilungsrelevant.

3
Beurteilungsarten

3.1
Regelbeurteilung

3.1.1 Beamtinnen und Beamte sind alle drei Jahre zu einem Stichtag nach Leistung (Leistungsbe-
urteilung) und Befahigung (Befahigungsbeurteilung) zu beurteilen. Angestellte kdnnen dies be-
antragen.

Die Beurteilung erfolgt auf einem Formblatt, Anlage A.

Die Beurteilung soll spatestens drei Monate nach dem Beurteilungsstichtag bekannt gegeben
sein.

3.1.2 Von der Regelbeurteilung ausgenommen sind:
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- Beamtinnen und Beamte des einfachen Dienstes,
- Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst,

- Beamtinnen und Beamte, die im Beamtenverhaltnis auf Probe eine Probezeit abzuleisten ha-
ben,

- Beamtinnen und Beamte (einschlieBlich der Aufstiegsbeamtinnen und -beamten), die sich im
Eingangsamt ihrer Laufbahn befinden und in diesem Amt noch nicht beurteilt wurden,

- Ehrenbeamtinnen und -beamte,

- Beamtinnen und Beamte, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, soweit sie nicht eine Beurtei-
lung beantragen; sie sind auf die dienstrechtlichen Folgen einer Antragsstellung sowie eines Un-
terbleibens hinzuweisen.

- Beamtinnen und Beamte von der Besoldungsgruppe B 4 an aufwarts,
- Beamtinnen und Beamte, die eine Flihrungsposition auf Zeit (§ 25 b LBG NRW) innehaben,

- Beamtinnen und Beamte, die am Beurteilungsstichtag weniger als 12 Monate im Zustandigkeits-
bereich der Endbeurteilerin/des Endbeurteilers Dienst geleistet haben.

3.1.3
Beschaftigte, die innerhalb des letzten Jahres vor dem Beurteilungsstichtag dienstlich beurteilt
worden sind, nehmen erst an der nachsten Regelbeurteilung teil.

3.1.4

Auf eine Regelbeurteilung verzichten kdnnen Beamtinnen und Beamte, die das 50. Lebensjahr
vollendet haben und sich im Endamt ihrer Laufbahn oder mindestens in der Besoldungsgruppe B
2 befinden. Sie sind auf die moglichen dienstrechtlichen Folgen eines solchen Antrags hinzuwei-
sen.

3.1.5

Die Regelbeurteilung ist nachzuholen bei Beschaftigten, die innerhalb des Beurteilungszeit-
raums, der dem Regelbeurteilungsstichtag vorausgeht, weniger als ein Jahr im Zustandigkeits-
bereich des Endbeurteilers/der Endbeurteilerin Dienst geleistet oder nach dem Stichtag den
Dienst aufgenommen haben.

Die Nachbeurteilung darf jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres, gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu
dem die Beschaftigten den Dienst angetreten oder nach einer Beurlaubung oder vollen Freistel-
lung wieder aufgenommen haben, erfolgen.

Eine Nachbeurteilung ist dann nicht erforderlich, wenn feststeht, dass eine beurteilungsabhangi-
ge PersonalmaBnahme vor der nachsten Regelbeurteilung aus Rechtsgriinden nicht moglich ist.

Nachbeurteilungen sollen zu festen Stichtagen erfolgen, deren letzter jedoch mindestens ein
Jahr vor dem nachsten Regelbeurteilungsstichtag liegen muss.

Fir Nachbeurteilungen gelten die fur die Regelbeurteilungen maBgeblichen Vorschriften ent-
sprechend.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/15



3.1.6 Zurlckgestellt werden kdnnen Beurteilungen, die zum vorgesehenen Beurteilungsstichtag
nicht zweckmaBig sind (z.B. schwebendes Disziplinarverfahren, langere Erkrankung). Auf Antrag
sollen sie zuriickgestellt werden. Spatestens sechs Monate nach Wegfall des Hemmnisses ist
die Beurteilung unter Anlegung der zum Stichtag geltenden MaBstabe nachzuholen.

3.2
Sonstige Beurteilungen

Fir die sonstigen Beurteilungen gelten die Vorschriften der Regelbeurteilung soweit sie maBgeb-
lich sind.

3.2.1
Beurteilungen und Befahigungsberichte wahrend der laufbahnrechtlichen Probezeit

Beamtinnen und Beamte auf Probe sind spatestens drei Monate vor Ablauf der allgemeinen oder
im Einzelfall festgesetzten Probezeit zu beurteilen. Nach der Halfte der jeweiligen Probezeit sind
sie mittels eines formlosen Befahigungsberichts zu beurteilen.

Bei Beurteilungen wahrend der Probezeit nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a LBG entfallt bei der
Bewertung der Leistungsmerkmale sowie bei der Bildung der Gesamtnote in der Leistungsbeur-
teilung (Nr. 5.1.2) die Note "Ubertrifft die Anforderungen in besonderem MaBe" (5 Punkte).

An die Stelle des Gesamturteils tritt die Beurteilung, ob sich die Beamtin oder der Beamte wah-
rend der Probezeit besonders bewahrt, bewahrt oder nicht bewahrt hat. Kann die Bewahrung
nicht abschlieBend festgestellt werden, so ist dies zu vermerken.

3.2.2
Beurteilungen im Eingangsamt

Beamtinnen und Beamte, die sich im Eingangsamt ihrer Laufbahngruppe befinden (einschl. der
Aufstiegsbeamtinnen und -beamten), werden grundsatzlich drei Monate vor dem fiir eine Befor-
derung in das erste Beférderungsamt friihestmadglichen Zeitpunkt beurteilt; eine Beurteilung
setzt voraus, dass die Beamtin/der Beamte liber einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten
Dienst geleistet hat.

Bei der erstmaligen Beurteilung von Beamtinnen und Beamten im Eingangsamt ihrer Laufbahn
wird bei der Bewertung der Leistungsmerkmale sowie bei der Bildung der Gesamtnote in der
Leistungsbewertung und im Gesamturteil die Note "Ubertrifft die Anforderungen in besonderem
MaBe" (5 Punkte) nicht vergeben.

Dies gilt nicht bei Beamtinnen und Beamten, die sich (auch nach Beférderung oder Uberleitung)
im Eingangsamt derselben Laufbahn befinden, sofern sie schon friher eine Beurteilung bekom-
men haben.

3.2.3 Beurteilungen aus besonderem Anlass

Eine Beurteilung aus besonderem Anlass vergleicht die zu Beurteilenden mit den tGbrigen Beur-
teilten der Vergleichsgruppe, der sie bei einer Regelbeurteilung zugeordnet worden waren, wenn
sie schon zum Stichtag der Regelbeurteilung Angehdrige der Vergleichsgruppe gewesen waren.
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Ob eine Beurteilung abzugeben ist, bestimmt die fir die vorgesehene Auswahlentscheidung zu-
standige Behorde nach MaBgabe der folgenden Grundsatze.

3.2.31

Bei Versetzungen gilt beim Wechsel der Dienstbehdrde oder des Dienstherrn die letzte Beurtei-
lung als Versetzungsbeurteilung, soweit diese zum Zeitpunkt der Versetzung nicht langer als 18
Monate zurickliegt. Andernfalls ist die letzte Regelbeurteilung um eine Feststellung zu erganzen,
ob sich zwischenzeitlich Abweichungen von den Bewertungen dieser Regelbeurteilung ergeben
haben. Eine Feststellung erfolgt auf einem Formblatt (Anlage B).

3.2.3.2

Vor Entscheidungen Uber eine Beférderung soll eine Beurteilung erstellt werden, wenn die Be-
amtin/der Beamte nach der letzten Beurteilung beférdert worden ist (verbrauchte Beurteilung)
und sie/er dies wiinscht, wobei auf die dienstrechtlichen Folgen hinzuweisen ist.

3.2.3.3

Auf Antrag werden Beschéftigte, deren Beurlaubung oder volle Freistellung an dem Beurtei-
lungsstichtag oder nachsten Regelbeurteilungsstichtag, der dem Beginn der Beurlaubung oder
vollen Freistellung folgt, noch andauert, mit Beginn der Beurlaubung oder vollen Freistellung be-
urteilt, wenn sie seit ihrer letzten Beurteilung wenigstens ein Jahr Dienst geleistet haben.

3.2.4
Beurteilungen wahrend der Probezeit gemaB § 25 a LBG NRW

Beamtinnen und Beamte, denen gemaB § 25 a LBG NRW ein Amt mit leitender Funktion auf Pro-
be Ubertragen worden ist, sind vor Ablauf der Probezeit zu beurteilen, ob sie sich in der Probe-
zeit hinsichtlich ihrer Eignung fur die Fihrungsposition bewdhrt oder nicht bewahrt haben. Die
Beurteilung ist als vereinfachte Beurteilung gemass Anlage C durchzufiihren.

3.25
Beurteilung von Angestellten im Ministerium

Aus Anlass von Beférderungs- und Hohergruppierungsentscheidungsmaoglichkeiten von Ange-
stellten in die Ubertarifliche Vergutungsgruppe | BAT in der Funktion Referent/in und bei der Ge-
wahrung einer auBertariflichen Vergltung fiir angestellte Referatsleiter/innen kénnen auf freiwil-
liger Basis auch Angestellte beurteilt werden. Dabei werden sie mit den vergleichbaren Beamtin-
nen und Beamten verglichen. Die Beurteilung gilt — sofern sie nicht verbraucht wird — bis zum
nachsten Regelbeurteilungsstichtag.

4
Verfahren

4.1
Beurteilungsverfahren

Das Beurteilungsverfahren ist zweistufig und besteht aus Erstbeurteilung und Endbeurteilung.
Der Endbeurteilung geht eine Beurteilerkonferenz voraus.
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4.2
Erstellung der Beurteilung, Beurteiler/innen

Die Beurteilung obliegt der Leiterin/dem Leiter der Behorde oder Einrichtung, bei der die/der zu
Beurteilende tatig ist, soweit in der nachstehenden Anlage D nichts anderes geregelt ist.

Fir Beurteilungen ist der Beurteilungsbogen (Anlage A) zu verwenden, soweit nicht etwas ande-
res bestimmt ist.

4.3
Beurteilungsgesprach und Aufgabenbeschreibung

4.3.1

Zu Beginn des Beurteilungsverfahrens fihrt die Erstbeurteilerin/der Erstbeurteiler mit der/dem zu
Beurteilenden ein Beurteilungsgesprach. Die Endbeurteilerin/der Endbeurteiler bestimmt unter
Bericksichtigung der vorgesehenen Beurteilungsstichtage den Zeitpunkt, bis zu dem die
Beurteilungsgesprache geflihrt werden miissen.

4.3.2

In einem Beurteilungsgesprach zwischen Erstbeurteilerin/Erstbeurteiler und zu Beurteilender/Be-
urteilendem erfolgt ein Austausch Uber eine vorlaufige Bewertung der im Beurteilungszeitraum
erbrachten Arbeitsleistungen sowie Uber Fortbildungs- und Personalentwicklungswiinsche, ohne
dass in diesem Gesprach schon Aussagen Uber die vorgesehene Benotung getroffen werden.

Die/der zu Beurteilende soll in dem Beurteilungsgesprach die Mdglichkeit erhalten, solche Sach-
verhalte darzulegen, die fur die Beurteilung wichtig erscheinen.

4.3.3
Die Erstbeurteilerin/der Erstbeurteiler bestatigen unter Angabe des Datums, dass das Beurtei-
lungsgesprach stattgefunden hat.

4.3.4

Liegen hinreichende Anhaltspunkte daflr vor, dass die Erstbeurteilerin/der Erstbeurteiler inren/
seinen Verpflichtungen nicht fristgerecht nachkommt, kann die Endbeurteilerin/der Endbeurteiler
eine/n andere/n geeignete/n Vorgesetzte/n der/des zu Beurteilenden zur Erstbeurteilerin/zum
Erstbeurteiler bestimmen, die/der in der Lage sein muss, sich aus eigener Anschauung ein Urteil
Uber die/den zu Beurteilenden zu bilden. Einzelne Arbeitskontakte oder kurzfristige Einblicke in
die Arbeit reichen nicht aus.

4.3.5

Grundlage der Leistungsbeurteilung (Nr. 5.1) ist eine Aufgabenbeschreibung. Die Aufgabenbe-
schreibung soll die Aufgaben, die den Aufgabenbereich im Beurteilungszeitraum pragten (ein-

schlieBlich Ubertragener Sonderaufgaben und Projektgruppen) aufflihren. Die zu Beurteilenden
sind an der Zusammenstellung zu beteiligen.

4.3.6
Die Aufgabenbeschreibung soll den besonderen Bezug zu den zu beurteilenden Leistungs-
merkmalen erkennen lassen. Es sollen in der Regel nicht mehr als funf Aufgaben benannt wer-
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den. Arbeitsplatzbeschreibungen und Geschaftsverteilungspldne kdnnen zu Grunde gelegt wer-
den. Werturteile Gber die/den zu Beurteilende/n oder Angaben Uber die zur Aufgabenerfillung
flr notwendig erachteten Qualifikationen oder Kenntnisse sind zu vermeiden.

4.4
Bildung von VergleichsmaBstaben

Im Anschluss an die Beurteilungsgesprache sind einheitliche VergleichsmaBstabe fir unterein-
ander abgestufte und vergleichbare Beurteilungen (BeurteilungsmaBstidbe) zu bilden.

Die Bildung der BeurteilungsmaBstéabe obliegt der Endbeurteilerin/dem Endbeurteiler. Sie/er 1asst
sich dabei in geeigneter Weise von den Erstbeurteilern/innen und den héheren Vorgesetzten be-
raten. Der Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, sich an der MaBstabsbildung
zu beteiligen. Bei Beurteilungskonferenzen mit der Endbeurteilerin/dem Endbeurteiler (Nr. 4.8)
ist sie zu beteiligen.

Die an der Beurteilerkonferenz Beteiligten sind in besonderer Weise zur Vertraulichkeit verpflich-
tet. Die Erdrterung personenbezogener Daten ist auf den unbedingt erforderlichen Umfang zu
beschranken.

4.5
Erstbeurteilung

4.5.1

Die Erstbeurteilerin/der Erstbeurteiler (s. Anlage D) muss in der Lage sein, sich aus eigener An-
schauung ein Urteil Gber die zu Beurteilende/den zu Beurteilenden zu bilden; einzelne Arbeits-

kontakte oder kurzfristige Einblicke in die Arbeit reichen hierflr nicht aus. Sie/er beurteilt unab-
héngig und ist an Weisungen nicht gebunden.

4.5.2

Sie/er fertigt in Kenntnis der festgelegten BeurteilungsmaBstabe, an deren Bildung sie/er betei-
ligt war, jedoch vorrangig aus ihrer unmittelbaren Kenntnis der zu Beurteilenden einen Beurtei-
lungsvorschlag zur Bewertung von Leistung und Befahigung.

4.5.3
Der Beurteilungsvorschlag ist zu unterzeichnen und mit den Beurteilungsbeitragen der Endbeur-
teilerin/dem Endbeurteiler auf dem Dienstweg zur Schlusszeichnung vorzulegen.

4.6
Beurteilungsbeitrage

4.6.1

Ist die Erstbeurteilerin/der Erstbeurteiler nicht unmittelbare/r Vorgesetzte/r der/des zu Beurtei-
lenden, holt sie/er einen Beurteilungsbeitrag der/des Vorgesetzten ein, der Bestandteil der Beur-
teilung wird.

4.6.2

Ist die/der zu Beurteilende am Beurteilungsstichtag oder war sie/er wahrend des Beurteilungs-
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zeitraums mindestens sechs Monate abgeordnet (z.B. im Wege des oberen Durchlaufs), ist
durch die Personalstelle bei der Behorde, zu der sie/er abgeordnet ist oder war, ein Beurtei-
lungsbeitrag einzuholen, der der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler zurVerfigung zu stellen ist.

4.6.3
Wurde die/der zu Beurteilende wahrend des Beurteilungszeitraums einem Projekt/Programm zu-
gewiesen, ist ggf. ein Beurteilungsbeitrag von der Leitung des Projekts/vom Auftraggeber einzu-
holen.

4.6.4

Hat die/der zu Beurteilende wahrend des Beurteilungszeitraums den Arbeitsplatz innerhalb der
Behorde gewechselt und kann die Erstbeurteilerin/der Erstbeurteiler die auf dem friiheren Ar-
beitsplatz erbrachten Leistungen nicht aus eigener Kenntnis beurteilen, so hat sie/er sich die er-
forderlichen Kenntnisse z.B. durch Heranziehung sachkundiger ehemaliger Vorgesetzter zu ver-
schaffen, wenn der Einsatz auf dem friiheren Arbeitsplatz wahrend des Beurteilungszeitraums
wenigstens 6 Monate betragen hat. Dies gilt entsprechend, wenn die Erstbeurteilerin/der Erstbe-
urteiler den Arbeitsplatz gewechselt hat. Die Heranziehung ehemaliger Vorgesetzter ist im Beur-
teilungsformular zu dokumentieren (Mitzeichnung oder Beurteilungsbeitrag).

4.6.5
Beurteilungsbeitrage werden in die Personalakte aufgenommen und gelten nicht als zu vernich-
tende Beurteilungsentwurfe.

4.7
Voten zur Erstbeurteilung

Die jeweilige FUihrungsebene zwischen Erst- und Endbeurteilung gibt zur Erstbeurteilung eine
Stellungnahme ab, indem entweder der Erstbeurteilung beigetreten oder ein abweichendes Vo-
tum abgegeben wird. Dabei ist deutlich zu machen, ob die Abweichung (oder die Abweichungen)
bei einzelnen zu beurteilenden Merkmalen auch Auswirkungen auf das Gesamturteil haben soll.

4.8
Endbeurteilung

Die Endbeurteilerin/der Endbeurteiler zieht zur Beratung, insbesondere zur Gewinnung und An-
wendung einheitlicher VergleichsmaBstabe, weitere Personen und sachkundige Bedienstete, u.a.
als gleichberechtigtes Mitglied die Gleichstellungsbeauftragte, heran (Beurteilerkonferenz). Die
Beurteilungen sind in der Beurteilerkonferenz mit dem Ziel zu erdrtern, leistungsgerecht abge-
stufte und untereinander vergleichbare Beurteilungen zu erreichen.

Die Endbeurteilerin/der Endbeurteiler trifft abschlieBend das Gesamturteil, indem sie/er die Ge-
samtnote der Leistungsbeurteilung festsetzt.

Stimmen Beurteilungsvorschlag und Beurteilung nicht tUberein, so hat die Endbeurteilerin/der
Endbeurteiler die abweichende Beurteilung zu begriinden.

In strittigen Ausnahmefallen soll dem Endbeurteiler/der Endbeurteilerin die Mdglichkeit gegeben
werden, auch den Rat der vorgesetzten Behdrde einzuholen.
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Die Beurteilung ist zu datieren und von der Endbeurteilerin/dem Endbeurteiler zu unterzeichnen.

4.9
Sonderregelung fiir Menschen mit Behinderung geman § 2 SGB IX

4.9.1 Bei der Beurteilung der Leistung von Menschen mit Behinderungen i. S. des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB IX) sind gemaB § 13 Abs. 3 LVO nur etwaige behinderungsbedingte
quantitative Leistungsminderungen zu berilicksichtigen. Qualitative Leistungsmangel werden
nicht ausgeglichen.

4.9.2 Die Personalstelle teilt die bevorstehende Beurteilung eines Menschen mit Behinderung der
Schwerbehindertenvertretung rechtzeitig mit. Dadurch wird es der Schwerbehindertenvertre-
tung ermadglicht, im Einvernehmen mit der/dem zu Beurteilenden ein vorbereitendes Gesprach
mit der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler zu suchen.

4.9.3 Im Beurteilungsgesprach soll zwischen den Beteiligten festgestellt werden, ob eine durch
die Behinderung bedingte quantitative Minderung der Arbeits- und Einsatzfahigkeit Einfluss auf
die Arbeitsleistung hat. Die Schwerbehindertenvertretung kann auf Wunsch der/des zu Beurtei-
lenden zum Beurteilungsgesprach hinzugezogen werden. Die Beteiligung der Schwerbehinder-
tenvertretung ist zu dokumentieren.

4.9.4 Stellen die Beteiligten fest, dass eine Minderung der Arbeits- und Einsatzfahigkeit bei der
Beurteilung zu beriicksichtigen ist, so kann die Schwerbehindertenvertretung im Rahmen der Bil-
dung von VergleichsmaBstaben zur Beratung hinzugezogen werden.

4.10
Anhorung

Wenn fur zu Beurteilende ungtinstig oder nachteilig werdende Tatsachen in die Beurteilung auf-
genommen werden sollen, sind sie zu horen.

4.1
Mitwirkung der Personalstelle

Die Personalstelle kann bei der Anwendung der Beurteilungsrichtlinien beraten. Sie soll darauf
hinwirken, dass im Einzelfall notwendige MaBnahmen nach Nr. 4.6.2 und 4.6.4 rechtzeitig vor
Beginn des Beurteilungsverfahrens durchgefihrt werden. Die Beurteilungsbeitrdge und notwen-
digen Informationen gem. Nr. 4.6.4 sollen zum Zeitpunkt des Beurteilungsgesprachs vorliegen;
zum Zeitpunkt der Erstellung des Beurteilungsvorschlags missen sie vorliegen.

5
Beurteilung

5.1
Leistungsbeurteilung

5.1.1
Inhalt der Leistungsbeurteilung
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Die Leistungsbeurteilung bewertet die im Rahmen von Zielvereinbarungen oder Vorgaben er-
brachten Arbeitsergebnisse.

5.1.2
Leistungsmerkmale

Die dienstlichen Leistungen sind nach folgenden Leistungsmerkmalen zu bewerten:
- Arbeitsweise,

- Arbeitsorganisation,

- Arbeitseinsatz,

- Arbeitsguite,

- Arbeitserfolg,

- Soziale Kompetenz,

- Flhrungsverhalten.

Sind keine Fuhrungsaufgaben Ubertragen, ist das Leistungsmerkmal Flihrungsverhalten im
Formblatt zu streichen.

5.1.3
Bewertung der Leistungsmerkmale

Fir jedes Merkmal ist zu prifen, inwieweit die zu Beurteilende/der zu Beurteilende im Beurtei-
lungszeitraum den Anforderungen des im Zeitpunkt des Beurteilungsstichtages Ubertragenen
(statusrechtlichen) Amtes bzw. der libertragenen Funktion unter Berlicksichtigung der in der
Aufgabenbeschreibung aufgefiihrten Aufgaben entsprochen hat. Das Ergebnis ist nach dem Be-
urteilungsmaBstab in Punkten zu bewerten.

Fur die Bewertung der Merkmale und die Bildung der Gesamtnote sind folgende Punktwerte zu
verwenden:

Entspricht nicht den Anforderungen 1 Punkt,
entspricht im Allgemeinen den Anforderungen 2 Punkte,
entspricht voll den Anforderungen 3 Punkte
Ubertrifft die Anforderungen 4 Punkte,
Ubertrifft die Anforderungen in besonderem MaBe 5 Punkte.

Zwischenbewertungen sind nicht zulassig.

Eine aussagefahige Beurteilung ist nur zu erreichen, wenn die Leistungsmerkmale differenziert
unter umfassender Nutzung der Punktewerteskala bewertet werden.
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5.1.4
Gesamtnote

Die Leistungsbewertung schlieBt mit einer Gesamtnote ab.

Die Gesamtnote ist aus der Bewertung der Leistungsmerkmale unter Wirdigung ihrer Gewich-
tung und des Gesamtbildes der Leistungen zu bilden und in Punkten festzusetzen. Wegen der
unterschiedlichen Gewichtung der Leistungsmerkmale kann der Punktwert kein arithmetisches
Mittel aus den Bewertungen der einzelnen Leistungsmerkmale sein.

5.2
Befahigungsbeurteilung

5.2.1
Inhalt der Befahigungsbeurteilung

In der Befahigungsbeurteilung werden die im dienstlichen Umgang gezeigten Fahigkeiten und
Fachkenntnisse dargestellt und beurteilt, die fir die weitere dienstliche Verwendung und berufli-
che Entwicklung von Bedeutung sind. Die Aussagen in der Befahigungsbeurteilung flieBen in den
Verwendungsvorschlag ein.

5.2.2
Auspragungsgrade

- Die Befahigungsmerkmale sind nach den Auspragungsgraden
- schwacher ausgepragt

- gut ausgepragt

- starker ausgepragt

- besonders stark ausgepragt

zu bewerten. Befahigungsmerkmale, die nicht beobachtet werden kdénnen, sind im Formblatt zu
streichen.

Eine Gesamtbewertung ist nicht vorzunehmen.

5.3
Gesamturteil

Aus der Gesamtnote der Leistungsbeurteilung und aus der Befahigungsbeurteilung ist ein Ge-
samturteil zu bilden, dem die Notenskala der Nummer 5.1.3 zugrunde zu legen ist. Auf eine ver-
bale Bewertung ist zu verzichten.

5.4
Richtsatzorientierung
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Um eine einheitliche Anwendung des BeurteilungsmaBstabs sicherzustellen, sollen bei Regelbe-
urteilungen bei der Festlegung des Gesamturteils durch den/die Endbeurteiler/in als Orientie-
rungsrahmen Richtsatze (Obergrenzen) berlicksichtigt werden. Die Richtsatze geben nur An-
haltspunkte fir eine vor allem auch im Quervergleich moglichst gerechte Benotung; sie dirfen im
Einzelfall die Zuordnung des jeweils zutreffenden Gesamturteils nicht verhindern.

Es gelten folgende Richtsatze:
Gesamturteil 5 Punkte: 10 v. H.
Gesamturteil 4 Punkte: 20 v. H.

Die Vomhundertsatze beziehen sich auf die Gesamtzahl der zu Beurteilenden derselben Ver-
gleichsgruppe im Bereich einer Endbeurteilerin/eines Endbeurteilers.

Ist die Anwendung dieser Richtsatze nicht moglich, sind die Beurteilungen in Anlehnung an diese
Richtwerte entsprechend zu differenzieren.

5.5
Vergleichsgruppen

Eine Vergleichsgruppe muss mindestens 30 Personen umfassen. Wird diese Zahl nicht erreicht,
soll bei der Festlegung des Gesamturteils eine Differenzierung angestrebt werden, die sich an
diesen Orientierungsrahmen anlehnt.

Bedingt durch die unterschiedlichen Fachrichtungen im nachgeordneten Bereich kann im Aus-
nahmefall auch eine einzelne Beschaftigte/ein einzelner Beschaftigter eine Vergleichsgruppe bil-
den.

Die Bildung der Vergleichsgruppen obliegt dem Ministerium fir Arbeit und Soziales, Qualifikation
und Technologie und erfolgt nach MaBgabe folgender Grundsatze:

- In erster Linie sollen Beschaftigte derselben Laufbahn (§ 4 Abs.1LVO) und derselben Besol-
dungsgruppe sowie der entsprechenden Verglitungsgruppen eine Vergleichsgruppe bilden;

- stehen nach dem Stellenplan Beamtinnen und Beamte verschiedener Laufbahnen und entspre-
chende Angestellte zueinander in Konkurrenz, kénnen auch Beamtinnen/Beamte derselben Lauf-
bahngruppe und Beschaftigte derselben Besoldungs- bzw. vergleichbaren Vergutungsgruppe
eine Vergleichsgruppe bilden;

- in Fallen, in denen die Wahrnehmung einer bestimmten Funktion im Vordergrund steht (z. B.
Abteilungsleiterinnen bei nachgeordneten Behorden, Referatsleiterinnen, Referentinnen, Haupt-
dezernentinnen, Dezernatsleiterinnen, Dezernentinnen), kdnnen auch Angehdrige derselben
Funktionsebene eine Vergleichsgruppe bilden.

Beschaftigte, die an der Regelbeurteilung nicht teilnehmen, sind bei der Bildung der Vergleichs-
gruppe nicht mitzuzahlen.
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Die Zuordnung einer/eines zu Beurteilenden zu einer Vergleichsgruppe erfolgt unabhangig von
der Zeitdauer der Zugehorigkeit zu dem festgelegten Personenkreis.

5.6
Beurteilungsspiegel

Nach jeder BeurteilungsmaBnahme (Regelbeurteilung) wird ein Beurteilungsspiegel erstellt, der
jeder Beurteilung innerhalb der Vergleichsgruppe beizufligen und mit in die Personalakte aufzu-
nehmen ist. Dies gilt nicht soweit die Gefahr der Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften
besteht.

5.7
Besondere Fachkenntnisse und Fahigkeiten

Fachkenntnisse und Fahigkeiten, die Uber die fur den Arbeitsplatz geforderte Vor- und Ausbil-
dung hinausgehen, sind, soweit sie am Arbeitsplatz beobachtet werden kénnen, darzustellen. Im
Ubrigen werden sie als eigene Angaben der/des zu Beurteilenden auf Wunsch in die Beurteilung
aufgenommen, sofern sie fur die weitere dienstliche Verwendung und berufliche Entwicklung
von Bedeutung sein kdnnen.

5.8
Teilnahme an Lehrgdngen, besondere Tatigkeiten, Fortbildungsvorschlag

Die Teilnahme an Lehrgangen, insbesondere an Fortbildungslehrgangen, der Erwerb von Leis-
tungszeugnissen wahrend des Beurteilungszeitraumes, die Leitung einer Arbeitsgemeinschaft,
eine Dozenten/Dozentinnen-, Prifer/Priferinnen- oder Ausbildungstatigkeit oder - soweit die/
der zu Beurteilende nicht widerspricht - die Tatigkeiten als Angehorige eines Personalrates oder
einer Schwerbehindertenvertretung oder als soziale(r) Ansprechpartner/in sind ohne Bewertung
anzugeben.

5.9
Besondere Interessen, Fortbildung und weitere Verwendung

Besondere Interessen, Winsche nach Teilnahme an dienstlicher Fortbildung und Verwendungs-
winsche der/des zu Beurteilenden sind zu vermerken. Fortbildungswiinsche kénnen an die da-
flr zustandige Stelle weitergeleitet werden.

Dariber hinaus erstellt die Erstbeurteilerin/der Erstbeurteiler einen Verwendungsvorschlag, ohne
dass dabei ein konkreter Arbeitsplatz benannt wird, in dem unter Berucksichtigung der besonde-
ren Starken, Neigungen, Interessen und Verwendungswiinsche der/des zu Beurteilenden darzu-
legen ist, in welchen anderen Arbeitsbereichen diese(r) nach Auffassung der Erstbeurteilerin/
des Erstbeurteilers eingesetzt werden kdnnte.

6
Bekanntgabe, Besprechung und Verbleib der Beurteilung

6.1

Bekanntgabe der Beurteilung
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Die Beurteilung ist jeder/jedem Beurteilten nach Abschluss des Beurteilungsverfahrens durch
Ubergabe oder Ubersendung einer Ablichtung (gegen Empfangsbekenntnis) bekannt zu geben.

6.2
Besprechung der Beurteilung

Der/dem Beurteilten ist anzubieten, die Beurteilung zu besprechen und sich den Ablauf des Be-
urteilungsverfahrens erlautern zu lassen. Das Gesprach ist grundsatzlich von der Erstbeurteile-
rin/dem Erstbeurteiler zu fuhren. Die/Der Vorgesetzte, die/der ein von der Erstbeurteilung abwei-
chendes Votum abgegeben hat, hat dieses Votum gegentber der/dem Beurteilten zu vertreten.
Dies gilt fur die Endbeurteilerin/den Endbeurteiler entsprechend.

6.3
Verbleib der Beurteilung

Die Beurteilung, Beurteilungsbeitrage sowie schriftliche GegenauBerungen sind zu den Personal-
akten zu nehmen; Entwirfe und Notizen sind zu vernichten.

7
Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten mit sofortiger Wirkung in Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt der Runderlass
des Ministeriums fur Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport vom 8. Marz 1999 -
132-5723 (MBI. NRW. S. 576) auBer Kraft.

<![if 'supportLineBreakNewLine]>

<![endif]>

MBI. NRW. 2002 S. 944

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/15


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2002-s944

Anlagen

Anlage 1 (Anlage_a)
URL zur Anlage [Anlage_a]

Anlage 2 (Anlage_b)
URL zur Anlage [Anlage_b]

Anlage 3 (Anlage_c)
URL zur Anlage [Anlage_c]

Anlage 4 (Anlage_d)
URL zur Anlage [Anlage_d]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 15/15


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1765-1398-smbl_203034_20020301_a_anlage_a.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1765-1399-smbl_203034_20020301_a_anlage_b.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1765-1400-smbl_203034_20020301_a_anlage_c.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1765-1401-smbl_203034_20020301_a_anlage_d.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Richtlinien für die dienstliche Beurteilung der Beschäftigten des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie und im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie RdErl. d. Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie v. 1. März 2002 - 132/133-5723 – 
	Anlagen


